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Anlage 1 der Sitzungsvorlage           Bebauungsplan Jülich Nr. A 29 
 

Stellungnahmen der Verwaltung  
zu den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (1) BauGB 
 
 

Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

NABU Kreisverband Düren e. V. mit Schrei-
ben vom 22.01.2022 
 
Zu der oben genannten Planung gibt der 
NABU Kreisverband Düren e.V. folgende 
Stellungnahme ab. 
 
Wir erheben keine grundsätzlichen Beden-
ken zur Planung, regen jedoch an, das Plan-
gebiet auf das Vorkommen der Haselmaus 
als planungsrelevante Art zu kartieren. In di-
rekter Umgebung sind größere Vorkommen, 
beispielsweise auf der Sophienhöhe be-
kannt. Im Fachbeitrag zum Artenschutz wird 
die Art jedoch nicht erwähnt. 
 

 
 
 
Es liegen keine Hinweise auf 
ein Vorkommen der Hasel-
maus im Plangebiet (z.B. 
nach Daten des LANUV) 
vor. Aufgrund des geringen 
Gehölzumfanges, der verin-
selten Lage und des hohen 
Störungsniveaus im Sied-
lungsbereich sind auch dar-
über hinaus nach gutachter-
licher Einschätzung im Plan-
gebiet keine Habitate der Art 
anzunehmen. 
 

 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 

Landesgemeinschaft Naturschutz und Um-
welt Nordrhein-Westfalen e.V. mit Schreiben 
vom 24.02.2022 
 
Zu dem o.g. Verfahren gibt die LNU folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Artenschutzprüfung Stufe I: 
Bei einer einmaligen Begehung Anfang März 
ist keine zuverlässige Aussage über Vor-
kommen oder Fehlen von Brutvögeln mög-
lich. Entsprechende Vorgaben zur Erfassung 
der tatsächlich im Plangebiet vorkommen-
den planungsrelevanten Arten werden vom 
LANUV veröffentlicht. Da im Fachbeitrag Ar-
tenschutz eine Betroffenheit planungsrele-
vanter Arten aber nicht ausgeschlossen 
wurde, ist zwingend eine ASP der Stufe II zu 
erstellen. Je nach Ergebnis ist ein land-
schaftspflegerischer Begleitplan zu erstellen, 
in dem notwendige Ausgleichsmaßnahmen 
für planungsrelevante und die weiteren im 
Plangebiet vorkommenden geschützten o-
der bedrohten Arten dargestellt werden. 
Ohne eine Erfassung bzw. begründeten Aus-
schluss der tatsächlich betroffenen pla-
nungsrelevanten Arten muss zwingend von 
deren Betroffenheit ausgegangen und eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine Einzelunterschlupfe 
planungsrelevanter Fleder-
mausarten sowie Vorkom-
men häufiger (nicht-pla-
nungsrelevanter) europäi-
scher Vogelarten sind, wie 
im Gutachten dargelegt 
nicht auszuschließen. Durch 
die Beachtung der zeitlichen 
Begrenzung für die Baufeld-
freimachung kann, wie im 
Gutachten aufgezeigt, ein 
Auslösen artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestände si-
cher ausgeschlossen wer-
den.  
Weitergehende Untersu-
chungen bzgl. des besonde-
ren Artenschutzes sind da-
her aus gutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
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Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

entsprechende Ausgleichsregelung in der 
Planung vorgelegt werden. 
 
Es sollte geprüft werden, ob nicht mehr Ge-
hölze erhalten werden können. 
 

Die Erstellung eines land-
schaftspflegerischen Fach-
beitrages ist nicht erforder-
lich, da der Bebauungsplan 
der Innenentwicklung zuge-
ordnet und demnach nach § 
13a BauGB entwickelt wird. 
Dies wird damit begründet, 
dass der Geltungsbereich 
von allen Seiten bereits mit 
Bebauung umgeben ist und 
in sämtlichen übergeordne-
ten Plänen eindeutig dem In-
nenbereich zugeordnet wird.  
 

Bürger 1 mit Schreiben vom 22.03.2022 
 
Lt. unserem Telefonat vom Donnerstag, dem 
18.03.2021 möchte ich nochmals kurz mein 
Anliegen schriftlich einreichen. Im Bebau-
ungsplan Jülich Nr. 29 „Eichenweg“ erkenne 
ich keine Anbindung unserer 2 Garagenaus-
fahrten und unseren beiden Grundstücksein-
und -ausgängen an die entstehende Plan-
straße. Deshalb hätte ich gerne gewusst, wie 
der städtebauliche Entwurf dies berücksich-
tigt. 
Leider habe ich auch keine genaue Planung 
über die Höhe der Gebäude gefunden. Ich 
hoffe, dass die in unserem Wohngebiet 2 ½  
geschossige Höhe nicht überschritten wird. 
Leider ist schon neben unserem Grundstück 
Lohfeldstr. / Ecke Wiesenstraße aus einem 
Einfamilienhaus ein Mehrfamilienhaus mit 14 
Wohneinheiten geworden. 
Ich bitte um eine Stellungnahme Ihrerseits, 
da der Entwurf schon am Donnerstag, dem 
25.03.2021 beim Bauausschuss besprochen 
werden soll. 
 

 
 
Die Garagenausfahrten sind 
innerhalb des Bebauungs-
planes durch die Festset-
zung eines Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechtes (GFL 1) be-
rücksichtigt, sodass die Ga-
ragen weiterhin angefahren 
werden können. 
 
 
Gebäude entlang des Ei-
chenweges dürfen gemäß 
Festsetzung maximal in 
zweigeschossiger Bauweise 
errichtet werden. Es besteht 
die Möglichkeit darüber hin-
aus ein weiteres Nicht-Voll-
geschoss zu errichten. Zu-
sätzlich werden zur Begren-
zung der Höhen maximale 
Gebäudehöhen festgesetzt.   
Eine dreigeschossige Be-
bauung ist lediglich entlang 
der Wiesenstraße innerhalb 
des WA 1 möglich. 
 

 
 
Die Stel-
lungnah-
men der 
Verwaltung 
werden zur 
Kenntnis 
genommen. 

Bürger 2 über Kapellmann Rechtsanwälte 
mit Schreiben vom 24.02.2022 
 
Hiermit zeigen wir an, dass wir die rechtli-
chen Interessen von XXXXXXXXXXXXX 
vertreten. Eine auf uns lautende Vollmacht 
fügen wir diesem Schreiben bei. 
Gegenstand unserer anwaltlichen Tätigkeit 
ist der von der Stadt Jülich angestrebte Be-
bauungsplan Nr. A 29 „Eichenweg II“. 
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Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

XXXXXXXX hat uns als Teil der Interessen-
gemeinschaft der Anwohner der umliegen-
den Wohngebiete Lindenstraße, Wiesen-
straße und Lohfeldstraße beauftragt, deren 
Interessen im Rahmen des Bauleitverfah-
rens zu vertreten. 
 
1 Sachverhalt 
Nach den der Interessengemeinschaft zur 
Verfügung stehenden Informationen und 
ausweislich der im Internet veröffentlichten 
Beschlussvorlage betreibt die Stadt Jülich 
zurzeit das Verfahren zum Beschluss des 
Bebauungsplans Nr. A 29 „Eichenweg II“. 
Der Internetseite der Stadt Jülich ist zu ent-
nehmen, dass am 25.03.2021 der Beschluss 
zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. A 
29 „Eichenweg II“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
gefasst wurde. 
Die Planung verfolgt nach den uns vorliegen-
den Informationen folgende Zielsetzungen: 
• Entwicklung von Wohnbauflächen unter 

Berücksichtigung der tektonischen Stö-
rung 

• Nutzbarmachung einer teils brachliegen-
den Fläche 

• Errichtung von 32 Wohneinheiten in vo-
raussichtlich fünf Mehrfamilienhäusern 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 589 
und 763 im Flur 3 der Gemarkung Jülich und 
weist eine Größe von ca. 0,5 ha auf. Im Nor-
den wird es durch die rückwärtigen Grenzen 
der Grundstücke der Straße Meyburginsel 
sowie eines Grundstückes der Wiesen-
straße, im Osten durch die Wiesenstraße 
und im Westen durch den Eichenweg be-
grenzt. Im Süden erfolgt die Begrenzung 
durch die rückwärtigen Grenzen der Grund-
stücke an der Lohfeldstraße. 
 
Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb 
des Bebauungsplanes Nr. 40, der seit dem 
08.07.1981 rechtskräftig ist. Dieser setzt ei-
nen Großteil des Plangebietes als reines 
Wohngebiet mit einer offenen, an der Wie-
senstraße zweigeschossigen und am Ei-
chenweg dreigeschossigen Bebauung, fest. 
Da mitten durch das Plangebiet eine tektoni-
sche Störung verläuft - auf der keine Bebau-
ung vorgenommen werden darf, die aber 
zum damaligen Satzungsbeschluss nicht be-
kannt war - wurde der Bebauungsplan in die-
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Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

sem Bereich nie umgesetzt. Auf dem Ge-
lände des Plangebietes befindet sich aktuell 
eine kleine Gärtnerei. 
 
Unsere Mandantin ist Eigentümerin eines 
gegenüber der Wiesenstraße liegendes an 
das Plangebiet angrenzenden Grundstücks 
XXXXXXXX Auf dem Grundstück befindet 
sich das von unserer Mandantin selbst ge-
nutzte Wohnhaus. Als Anwohnerin des Plan-
gebietes wäre unsere Mandantin von den 
Auswirkungen der beabsichtigten Planung 
direkt betroffen. Gleiches gilt für die übrige 
Interessengemeinschaft, die in der Linden-
straße, der Wiesenstraße sowie Lohfeld-
straße wohnhaft ist. 
 
2 Stellungnahme zum aktuellen Pla-
nungsstand 
Nach Durchsicht der momentan zur Verfü-
gung stehenden Unterlagen ist bereits jetzt 
absehbar, dass die Planung Rechte und In-
teressen unserer Mandantschaft und die der 
gesamten Interessengemeinschaft beein-
trächtigen würde. Im derzeitigen Planungs-
stadium genügt der Entwurf nicht den Anfor-
derungen des § 1 Abs. 6 BauGB, wonach die 
öffentlichen und privaten Belange unterei-
nander und gegeneinander gerecht abzuwä-
gen sind. 
Namens unserer Mandantschaft erheben wir 
für die Interessengemeinschaft daher im 
Rahmen der noch bis zum 25.02.2022 statt-
findenden öffentlichen Auslegung die nach-
folgenden Einwendungen und Anregungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Verkehrs- und Lärmauswirkungen 
Die Realisierung der Planung führt voraus-
sichtlich zu erheblichen negativen Verkehrs- 
und Lärmauswirkungen. 
Die Errichtung der voraussichtlich fünf Mehr-
familienhäuser mit 32 Wohneinheiten wird 
absehbar zu einer erheblichen Zunahme ins-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verfahren hat erst den 
ersten Schritt der frühzeiti-
gen Beteiligung durchlaufen. 
Die öffentlichen und privaten 
Belange sind ausreichend 
berücksichtigt worden. Die 
Bebauung des Grundstücks 
entspricht der Wachstums-
offensive des Kreises Düren 
sowie der anhaltend hohen 
Nachfrage nach Wohnraum 
innerhalb der Stadt Jülich. 
Zudem handelt es sich um 
eine innerstädtische, min-
dergenutzte Fläche, womit 
eine Bebauung dem Ziel ‚In-
nenentwicklung vor Außen-
entwicklung‘ entspricht. Zu-
dem orientiert sich die Pla-
nung in Art und Maß an der 
Bestandsbebauung am Ei-
chenweg sowie an der Wie-
senstraße. Die unter § 1 
Abs. 6 BauGB aufgeführten 
Punkte sind daher bereits 
berücksichtigt worden. 
 
 
Mit der Bebauung von 
Grundstücken und Bauge-
bieten gehen naturgemäß 
Lärmauswirkungen einher. 
Diese zusätzlichen Belas-
tungen sind unvermeidbar, 
aber zeitlich begrenzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnah-
men der 
Verwaltung 
werden zur 
Kenntnis 
genommen. 
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Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

besondere der verkehrsbedingten Immissio-
nen führen. In diesem Zusammenhang sind 
insbesondere der Zu- und Abfahrtsverkehr 
und die Feinstabbelastung hervorzuheben. 
Zum einen ist während der Errichtungsphase 
damit zu rechnen, dass das Gebiet bereits in 
den frühen Morgenstunden sehr zahlreich 
von großen Fahrzeugen angefahren wird. Es 
ist mit einem erheblichen Aufkommen von 
schweren und leichten LKW sowie Transpor-
tern und Fahrzeugen mit Anhängern bereits 
in den frühen Morgenstunden zu rechnen, 
welche erhebliche Lärm- und (Diesel-) 
Schadstoffemissionen auslösen werden. 
Zum anderen ist das Verkehrsaufkommen 
nach der Fertigstellung zu berücksichtigen. 
 
Durch die Errichtung der 32 Wohneinheiten 
wird es insbesondere in den Morgenstunden 
sowie am Nachmittag zu vermehrtem Ver-
kehr kommen. Dieser Verkehrszuwachs ist 
als nicht unkritisch einzustufen. 
Denn die Wiesenstraße weist als Verlänge-
rung des Von-Schäfer-Ringes und der Brun-
nenstraße und somit als Teil der östlichen 
Umgehung der Innenstadt bereits eine hohe 
Verkehrsbelastung auf. Die stündliche Ver-
kehrsstärke liegt laut den Verkehrsdaten der 
ACCON Köln GmbH von BVS Rödel & 
Pachan Büro für Verkehrs- und Stadtplanung 
tags bei 251 und nachts bei 22 bzw. 23, so 
dass die Anwohner bereits tags mit Emissio-
nen von 78 dB(A) und nachts mit 68 dB(A) 
belastet sind. 
Dem Fazit der Verkehrstechnischen Unter-
suchung, wonach der Ansiedlung neuen 
Wohnraumes am untersuchten Standort aus 
verkehrstechnischer Sicht unkritisch sei, ist 
daher zu widersprechen. Der Verkehrstech-
nischen Untersuchung ist eine Verkehrszäh-
lung vom 28.09.2021 zugrunde gelegt. Hier-
bei ist zu berücksichtigen, dass das volle 
Ausmaß der bestehenden schlechten Ver-
kehrssituation nicht zum Tragen gekommen 
ist, da die Untersuchung in die Corona-Zeit 
gefallen ist, also einem Zeitraum, in dem ins-
gesamt deutlich weniger Verkehr als norma-
lerweise unterwegs gewesen ist. Für eine 
Planung ist also davon auszugehen, dass 
der Verkehr nach Corona wieder zunehmen 
wird. 
 
 

Grundsätzlich ist Baustellen-
lärm im gesetzlich vorgege-
benen Rahmen zu tolerie-
ren. In diesem Zusammen-
hang ist auch zu beachten, 
dass die Errichtung der 
Wohnhäuser der Anlieger 
ebenfalls mit solchen Belas-
tungen einherging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß Verkehrsgutachten 
ist die Ansiedlung neuen 
Wohnraumes in der geplan-
ten Größenordnung aus ver-
kehrstechnischer Sicht un-
kritisch. Es kommt zu keinen 
spürbaren Auswirkungen 
auf die beiden Knotenpunkte 
Wiesenstraße / Lohfeld-
straße und Wiesenstraße / 
Meyburginsel. Lediglich am 
Knotenpunkt Wiesenstraße / 
Meyburginsel erhöht sich die 
Wartezeit um 0,5 Sekunden. 
Daher erhöht sich das Ver-
kehrsaufkommen auf der 
Wiesenstraße ebenfalls 
durch das Baugebiet nur mi-
nimal. Die hohen Emissio-
nen bestehen bereits jetzt 
an der Wiesenstraße, wes-
halb im B-Plan für die Neu-
bebauung Lärmschutzmaß-
nahmen festgesetzt werden. 
Die Durchführung der Ver-
kehrszählung in Corona-Zeit 
ist unproblematisch, da die 
Reduzierung von Kfz-Fahr-
ten durch Homeoffice durch 
Umstiege vom ÖPNV auf 
das Auto kompensiert 
wurde. Die Verkehrsleistung 
im MIV hat sich durch die 
Pandemie nicht wesentlich 
verändert. 
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Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

Zudem berücksichtigt dieses Gutachten 
nicht hinreichend den von der südlich vom 
Plangebiet gelegenen Zuckerfabrik von Pfei-
fer & Langen ausgehende Schwerlastver-
kehr. Der von dieser Fabrik ausgehende 
Schwerlastverkehr über den Von-Schäfer-
Ring, Brunnenstraße und Oststraße verläuft 
auch über die Wiesenstraße. Der Schwer-
lastverkehr findet periodisch verstärkt wäh-
rend der Rübenkampagnen statt. Aktuell fin-
det diese 120 Tage im Jahr statt, langfristig 
soll sie sogar um einen Monat verlängert 
werden, so dass die Wiesenstraße an 150 
Tage stark belastet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wird der von dem Plangebiet ausge-
hende Zusatzverkehr fehlerhaft kalkuliert. 
Der Prognose wird zugrunde gelegt, dass für 
„jede Wohneinheit (...) maximal ein Stell-
platz/WE und mindestens zwei Fahrradab-
stellanlagen/WE geschaffen werden“ (S. 10 
der Verkehrstechnischen Untersuchung). 
Ausweislich der Begründung zum Bebau-
ungsplan bezieht sich diese Maximalzahl je-
doch lediglich auf die Stellplatzanlage. Wei-
tergehende Stellplätze sind daneben in Tief-
garagen unterzubringen. 
 
Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wur-
den außerdem nicht die Verkehrsauswirkun-
gen für die Lohfeldstraße, den Eichenweg 
und der Straße Meyburginsel untersucht. 
Gemäß der Verkehrsuntersuchung liegen 
Verkehrsdaten für diese Straße nicht vor. 
Aus diesen Kritikpunkten folgt auch, dass die 
Erschließung nicht unproblematisch ist. Die 
Verkehrstechnische Untersuchung bewertet 
die beiden maßgeblichen Knotenpunkte 
zwar mit der Qualitätsstufe B bzw. C/D. Un-
ter Berücksichtigung der gerade angespro-
chenen Aspekte dürften diese Knotenpunkte 

Das Gutachten betrachtet 
vornehmlich die Beeinträch-
tigung der Verkehre durch 
das geplante Baugebiet. 
Zwischenzeitlich wurde 
durch das Büro Fischer 
Teamplan im Bereich der 
Wiesenstraße eine zusätzli-
che Verkehrszählung am 
19./20.10.2022 während der 
Rübenkampagne vorge-
nommen. Die Ergebnisse 
dieser Verkehrszählung 
wurden in die aktuelle 
schalltechnische Untersu-
chung des Büros ACCON 
Köln aufgenommen und 
schalltechnisch bewertet. 
Daraus resultiert eine An-
passung der textlichen Fest-
setzungen unter Punkt A 10. 
‚Bauliche und sonstige tech-
nische Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen‘ und der 
zeichnerischen Festsetzun-
gen.  
 
Der Zusatzverkehr wird nicht 
fehlerhaft kalkuliert. Es ist 
für jede Wohneinheit ein 
Stellplatz vorgesehen, zu-
sätzliche Stellplätze sind 
nicht geplant. Seitens der 
Behörden wurden hierzu 
keine Bedenken geäußert. 
 
 
 
 
 
Gemäß Verkehrsgutachten 
wird sich die Verkehrssitua-
tion nach Bau der 32 
Wohneinheiten nur minimal 
verändern. Daher ist die Er-
schließung als unproblema-
tisch einzustufen.   
Generell können innerhalb 
des Bebauungsplanverfah-
rens nicht die bestehenden 
Verkehrsprobleme auf der 
Wiesenstraße gelöst wer-
den.  
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Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

bereits an ihre Kapazitätsgrenzen reichen, 
so dass die Erschließung des Plangebiets 
mit weiteren 32 Wohneinheiten die Verkehrs-
lage insbesondere zu den Stoßzeiten weiter 
anspannt. 
Aus den Lärmkarten der Schalltechnischen 
Untersuchung ist außerdem zu erkennen, 
dass die von dem Verkehr ausgehenden Im-
missionen mit den zugrunde gelegten Daten 
bereits zu einer Überschreitung der Richt-
werte der TA Lärm für die Anwohner der Wie-
senstraße um tags 5 bis 10 dB(A) und nachts 
von 10 bis 15 dB(A) führt. Eine weitere Zu-
nahme der Immissionen durch die Umset-
zung des Plangebiets ist angesichts der be-
reits bestehenden Belastungssituation unzu-
mutbar. Insbesondere die Anwohner der zur 
östlichen Umgehung der Innenstadt gehö-
renden Wiesenstraße sind durch den Umge-
hungsverkehr bereits stark belastet. 
Sie werden tags mit Emissionen von 78 
dB(A) und nachts mit 68 dB(A) ausgesetzt. 
Verstärkt wird diese Belastung während der 
jährlichen Rübenkampagne, die künftig noch 
ausgedehnter stattfinden wird. Eine weitere 
Erhöhung der Emissionen könnte zu einer 
Immissionsbelastung im gesundheitsgefähr-
denden Bereich führen. 
Angesichts dessen ist es nicht hinnehmbar, 
dass keinerlei Immissionen von dem durch 
das Plangebiet hervorgehenden Zu- und Ab-
fahrtsverkehr prognostiziert wurde und auch 
die von der geplanten Riegelbebauung aus-
gehenden Reflexionen - dessen Untersu-
chung standardmäßig auf Basis der RLS19 
durchzuführen ist - im in der Schalltechni-
schen Untersuchung keinen Niederschlag 
gefunden hat. 
 
2.2 Weitere Belange 
Daneben führt die Planung auch zur Verlet-
zung weiterer Belange: 
 
2.2.1 Aussicht 
Das Grundstück unserer Mandantin liegt ge-
nau wie die Grundstücke einiger anderer der 
Interessengemeinschaft auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite der Wiesenstraße. 
Von dort ergibt sich ein freier Blick auf den 
Gartenbaubetrieb und die dahinterliegende 
Bebauung mit zwei Vollgeschossen. Dieser 
Blick soll künftig durch die zwei Riegelbauten 
mit drei Vollgeschossen plus Staffelge-
schoss durchbrochen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bebauung an der Wie-
senstraße wird gemäß der 
festgesetzten Baufenster 
mindestens 5,5 m zurück-
springen, sodass ein Vor-
garten entsteht. Damit bleibt 
ein Abstand zu den gegen-
überliegenden Grundstü-
cken von ca. 20 m gewahrt. 
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tung 

Beschluss-
vorschlag 

Dies wird eine erhebliche nachteilige opti-
sche Wirkung auf die betroffenen Grundstü-
cke der Interessengemeinschaft haben und 
zudem negative Folgen im Hinblick auf die 
Einsehbarkeit der Grundstücke mit sich brin-
gen. Durch die Höhe und Breite wird ein Ge-
fühl des Eingemauertseins entstehen, so 
dass das Gebot der Rücksichtnahme berührt 
sein wird. Hinzukommt der enorme Schat-
tenwurf durch die Mehrfamilienhäuser aus 
westlicher Richtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Wertminderung 
Durch die Verschlechterung der Verkehrssi-
tuation, die Zunahme der Immissionen sowie 
die erhebliche nachteilige optische Wirkung 
durch das künftig angrenzende Wohnbauge-
biet würde sich auch der Wert der Grundstü-
cke der Interessengemeinschaft erheblich 
mindern. 
Die Interessengemeinschaft hat ihre jeweili-
gen Grundstücke in Kenntnis der bisherigen 
Planungsrechte bebaut. Unabhängig von der 
tektonischen Störung und der Unausführbar-
keit des Bebauungsplans Nr. 40 in diesem 
Bereich musste sie nur mit einer Bebauung 
mit zwei Vollgeschossen rechnen. Demge-
genüber erweisen sich die geplanten Riegel-
bauten als unzumutbar. 
 
3 Fazit 
Durch die Realisierung des Vorhabens wür-
den Belange unserer Mandantin und der ge-
samten Interessengemeinschaft erheblich 
beeinträchtigt werden. Diese Belange wur-
den bislang nicht hinreichend berücksichtigt. 
Namens unserer Mandantschaft regen wir 
für die Interessengemeinschaft daher an, die 
vorstehenden Ausführungen und Bedenken 
bei der Entscheidung über die weitere Fort-
setzung der Planung sowie deren Gestaltung 
zu berücksichtigen. 
 

Der Abstand zur Wohnbe-
bauung beträgt ca. 38 m. Zu-
dem ist eine offene Bau-
weise vorgesehen und es 
werden maximale Gebäude-
höhen festgesetzt, die sich 
an der benachbarten Bebau-
ung orientieren. Aus diesen 
Gründen kann keineswegs 
von erheblich nachteiligen 
optischen Wirkungen und 
Störungen die Rede sein. 
Die Gebäude dürfen dem-
nach eine Höhe von 14 m für 
das Staffelgeschoss nicht 
überschreiten. Zudem be-
steht bereits durch den aktu-
ell gültigen Bebauungsplan 
die Möglichkeit der Bebau-
ung. 
 
In der Nachbarschaft des 
Bebauungsplanes A 29 lie-
gen Bebauungen zwischen 
II und IV Vollgeschossen 
vor. Somit entsteht hier ein 
Baugebiet mit gleichem 
Charakter. In der Regel ist 
somit nicht von einer Minde-
rung der Wohn- und Lebens-
qualität auszugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der vorgenannten 
Gründe ist nicht von einer er-
heblichen Beeinträchtigung 
auszugehen.  

 


